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Vorwort der Herausgeberinnen 

Der vorliegende Sammelband geht auf eine Tagung zurück, die am 5. und 
6. März 2015 am Exzellenzcluster »Normative Orders« in Frankfurt am 
Main stattfand. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sieben euro-
päischen Ländern diskutierten hier die Frage, wie Defizite, die individuel-
len Herrscherinnen und Herrschern in der Frühen Neuzeit zugeschrieben 
wurden, kommuniziert wurden und welche Bedeutung und Folgen ihnen 
im Kontext von Personalisierung und Institutionalisierung frühneuzeitli-
cher Herrschaft zukam. Die Diskussion wurde belebt und angeregt durch 
den interdisziplinären Dialog vertreten durch Geschichtswissenschaften, 
Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte. Für das große Engagement 
und die äußerst angenehme Atmosphäre wollen wir uns an dieser Stelle bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich bedanken!  

Für die Drucklegung konnten wir über den Kreis der Tagungsteilneh-
menden hinaus erfreulicherweise weitere Autorinnen und Autoren für 
unser Thema interessieren und dafür gewinnen, sich mit eigenen Beiträgen 
an der Publikation zu beteiligen. Dies hat die Perspektive insgesamt noch-
mals verbreitert. 

Möglich gemacht wurde die Tagung durch die Unterstützung der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft, der Universität Salzburg sowie des Exzel-
lenzclusters »Normative Orders«, das uns zudem einen ganz wunderbaren 
Rahmen für die Durchführung der Tagung bot. Herrn Prof. Dr. Rainer 
Forst und Herrn Prof. Dr. Klaus Günther danken wir für die Aufnahme 
des Sammelbandes in die Publikationsreihe des Exzellenzclusters »Norma-
tive Orders«. Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Koordina-
torin des Clusters, Frau Rebecca Schmidt, und mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Clusters, insbesondere Herrn Michael Graf, war sehr 
angenehm und konstruktiv. 

Daneben wollen wir noch weiteren Personen danken, die an der 
Drucklegung mitgewirkt haben, insbesondere Tobias Reichert und Joel 
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Hüsemann von der Philipps-Universität Marburg sowie Susanne Höll und 
Valerie Stejskal von der Universität Salzburg. Die Zusammenarbeit mit der 
Lektorin des Campus-Verlags, Frau Isabell Trommer, war eine Freude. 
 
 
Marburg und Salzburg, den 25.10.2017 
 



 

Defizitäre Souveräne: 
Herrscherlegitimationen im Konflikt 
Lena Oetzel und Kerstin Weiand  

Die Diskrepanz zwischen den von der Ideengeschichte vielfach beschrie-
benen Bestrebungen in der Frühen Neuzeit, rechtlich eindeutige Katego-
rien von Herrschaft und Souveränität zu etablieren einerseits und den 
legitimatorischen Ambivalenzen von Souveränität auf der Ebene prakti-
scher Herrschaftsausübung andererseits, bildet den Ausgangspunkt dieses 
Sammelbandes. Im Zentrum steht die Frage, ob und wenn ja wie mangeln-
de Eindeutigkeit von Souveränität im praktischen wie symbolischen Voll-
zug von Herrschaft kompensiert wurde. Der Band verlegt die Frage nach 
der Souveränität damit von den Gipfeln eines ideengeschichtlichen Metadi-
skurses in die Niederungen konkreter Herrschaftspraxis und fragt nach den 
Interdependenzen zwischen beiden Ebenen. Er geht davon aus, dass Sou-
veränität mittels Rechtfertigungsnarrativen sichtbar gemacht und kommu-
niziert werden musste, um Geltung beanspruchen zu können.1 

Nach allgemeinem Geschichtsverständnis zielte die sich seit dem 
16. Jahrhundert entwickelnde (natur-)rechtliche Souveränitätslehre, häufig 
vor dem Hintergrund politischer Krisenerfahrungen, auf die eindeutige 
Bestimmbarkeit herrscherlicher Autorität.2 Hier werden die Wurzeln eines 
Begriffs verortet, der noch heute unsere Kategorien von Politik bestimmt 
—————— 
 1 Zum Begriff der Rechtfertigungsnarrative, wie sie im Rahmen des Exzellenzclusters Die 

Herausbildung normativer Ordnungen erforscht werden, grundlegend Forst, »Zum Begriff ei-
nes Rechtfertigungsnarrativs«. Zur Sichtbarmachung und Kommunikation von Herr-
schaft vgl. Baranger, »The Apparition of Sovereignty«; Stollberg-Rilinger, »Symbolische 
Kommunikation in der Vormoderne«. Zur sprachlichen Kommunikation von Legitimi-
tät Stopfner, »Wie kommuniziert man Legitimation?«; Schorn-Schütte/Tode, Debatten 
über die Legitimation von Herrschaft; Freist, »Einleitung«. Die Wechselseitigkeit dieses Pro-
zesses betonen auch Meumann/Pröve, Herrschaft in der Frühen Neuzeit. 

 2 Sie umfasste freilich ganz unterschiedliche Ansätze darüber, wem Souveränität im ei-
gentlichen Sinne zuzuschreiben sei. Vgl. zur Entwicklung des Souveränitätsgedankens, 
der begrifflich vor allem von Jean Bodin bestimmt wurde, Klippel, »Souveränität«; ders., 
»Staat und Souveränität«, VI–VIII; Skinner, The Age of Reformation, bes. zu Bodin, S. 284–
301. 
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und dessen Genese als eine stringente Abfolge von Denkschritten – begin-
nend mit Machiavelli oder spätestens mit Bodin – gezeichnet wird.3 Diese 
postulierte Eindeutigkeit auf rechtlich-theoretischer Ebene freilich kontras-
tiert mit einer Ambiguität von Souveränität in der politischen Praxis. Dies 
betraf in besonderem Maße solche Fürsten, deren rechtliche Legitimation 
möglicherweise unbestritten, deren Autorität, das heißt die Anerkennung 
und Akzeptanz ihrer Herrschaft, gleichwohl problematisch bzw. umkämpft 
war. 

Ursache hierfür ist nicht zuletzt das Fortbestehen eines personalisierten 
Verständnisses von Herrschaft. Dem lagen strukturelle und kulturelle Fak-
toren zugrunde, die die Person des Fürsten in zentraler Weise mit der 
Herrschaftsausübung verbanden.4 Zum einen waren persönliche Netzwer-
ke und Loyalitätsbeziehungen, in die der Herrscher eingebunden war, ein 
wesentliches Element frühneuzeitlicher Herrschaftsausübung.5 Zum ande-
ren mussten Herrschaft und Souveränität jenseits abstrakter Kategorien 
individuell sichtbar und erfahrbar gemacht werden, um Geltung beanspru-
chen zu können.6 Dem Postulat einer philosophisch-rechtlichen Konzep-
tion von Souveränität und Herrschaft als abstrakter, eindeutig zu definie-
render Kategorie stand entsprechend die konkrete, häufig uneindeutige, oft 
ambivalente Herrschaftspraxis gegenüber. 

Herrschaft als ordnungsbasierte Form von Machtausübung beruht auf 
der Akzeptanz der sie begründenden normativen Ordnung.7 Diese norma-
tive Ordnung basiert wiederum auf Rechtfertigungsnarrativen als »Res-
source der Ordnungssinngebung«8. Sie besitzen einen dynamischen Cha-
rakter, können angepasst und transformiert bzw. durch Gegennarrative 
hinterfragt und abgelöst werden.9 In einem personalisierten Vollzug von 

—————— 
 3 Vgl. Kalmo/Skinner, »Introduction: a concept in fragments«, S. 2. 
 4 In globaler Perspektive zur Bedeutung von Dynastien und personaler Herrschaft: Du-

indam, Dynasties. 
 5 Vgl. grundlegend u.a.: Reinhard, Freunde und Kreaturen; Kettering, »Patronage«. Sowie 

jüngst: Haug/Weber/Windler (Hg.), Protegierte und Protektoren. 
 6 Stollberg-Rilinger, »Symbolische Kommunikation in der Vormoderne«, S. 513f. 
 7 Normative Ordnungen werden verstanden als »Komplex von Normen und Werten, mit 

denen die Grundstruktur einer Gesellschaft (beziehungsweise die Struktur inter- bzw. 
supra- oder transnationaler Verhältnisse) legitimiert wird, namentlich die Ausübung poli-
tischer Autorität und die Verteilung von elementaren Lebens- oder Grundgütern«. 
Forst/Günther, »Die Herausbildung normativer Ordnungen«, S. 15. 

 8 Forst, »Zum Begriff eines Rechtfertigungsnarrativs«, S. 14.  
 9 Siehe zur Bedeutung von Rechtfertigungsnarrativen in sehr unterschiedlichen Kontexten 

auch die Beiträge in Fahrmeir (Hg.), Rechtfertigungsnarrative. Zur Bedeutung von Konflik-
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Herrschaft musste die für die Herrschaftsausübung notwendige Autorität 
entsprechend im Einzelfall mittels Rechtfertigungsnarrativen hergestellt 
und behauptet werden. In diesem Zusammenhang spielten persönliche 
Defizite, d.h. das Nichtgerechtwerden gegenüber einer implizit oder expli-
zit angeführten Norm eine zentrale Rolle. Defizite, die der Person des 
Herrschers oder der Qualität seines dynastischen Anspruchs zugeschrieben 
wurden, konnten seine Autorität beeinträchtigen.10 Weibliches Geschlecht, 
mangelnde Fertilität, Konfessionsdivergenzen sowie fehlende oder beein-
trächtigte dynastische Kontinuität – Alltagsphänomene im frühneuzeitli-
chen Fürstenstaat – konnten als Ansatzpunkte dienen. 

Entsprechend erlaubt die Untersuchung von Defizitzuschreibungen im 
Rahmen von Herrschaft Rückschlüsse auf zeitgenössische Konzeptionen 
und Rechtfertigungen von Souveränität, deren Behauptung und Durchset-
zung, Kontinuität und Wandel. Legitimationskrisen und Autoritätskonflik-
te – gerade auch unterhalb der Ebene offener Eskalation und Rebellion – 
geben Einblicke in zeitgenössische politische Denkmuster.11 Gerade die in 
diesen Kontexten artikulierten Defizitzuschreibungen bieten nämlich ex 
negativo einen wichtigen Zugang zur zeitgenössischen Wahrnehmung und 
dem Vollzug sowie der normativen Begründung von Souveränität. Allein 
durch den Blick auf philosophisch-rechtliche Schriften ist dies freilich nicht 
möglich. Vielmehr sind für ein vertieftes Verständnis frühneuzeitlicher 
Denkrahmen detaillierte und kontextbezogene Einzelstudien zu Durchset-
zung und gegebenenfalls Scheitern von Souveränitätsansprüchen in der 
Herrschaftspraxis unabdingbar.12 

Diskutiert wird in den einzelnen Beiträgen des Sammelbandes, wie auf 
verschiedenen Ebenen Defizite von Herrschern kommuniziert und bewäl-
tigt wurden. Diese werden nicht nur benannt, sondern es wird nach dem 
Umgang mit diesen im praktischen und symbolischen Vollzug von Herr-
schaft gefragt. Dem liegt die Prämisse zugrunde, dass es sich bei diesen 

—————— 
ten zwischen Narrativen in der Dynamik politischer Kommunikation: Deitelhoff, 
»Rechtfertigungsprozesse«. 

 10 Aus politikwissenschaftlicher Sicht auf die Herstellung von Legitimität u.a. Glaser, Über 
legitime Herrschaft. Sowie grundlegend: Weber, »Die drei reinen Typen«. 

 11 Ähnlich: Schlachta/Forster/Schnegg (Hg.), Wie kommuniziert man Legitimation? 
 12 Zur Bedeutung von Handeln im politischen Deutungsprozess der Frühen Neuzeit 

Schlögl, »Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden«. Alf Lütdtke etwa 
sieht in der Analyse konkreter Handlungs-Praxis den Schlüssel zum Verständnis früh-
neuzeitlicher Herrschaft: Lüdtke, Herrschaft als soziale Praxis. Zur Herrscherkritik vgl. 
Oetzel, ›Gespräche‹ über Herrschaft. 
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Defiziten nicht um feststehende Kategorien handelte. Vielmehr waren 
Defizite vor allem kontextabhängig und wurden diskursiv ausgehandelt, so 
dass sie sich im Einzelfall stark unterscheiden und auch innerhalb der Re-
gierungszeit eines Herrschers variieren konnten. Entsprechend werden 
auch solche Herrscher in die Untersuchung einbezogen, deren rechtliche 
Legitimation weitgehend unbestritten war, wie etwa Elisabeth I. von Eng-
land oder Kaiser Karl I./V., die gleichwohl auf je unterschiedliche Weise 
Strategien und Rechtfertigungsnarrative zur Bewältigung von Defiziten 
entwickeln mussten. 

Dieser Sammelband untersucht anhand verschiedener Fallstudien 
exemplarisch, wie Legitimität und Souveränität symbolisch und praktisch 
verhandelt wurden, mit anderen Worten: Wie wurden Defizite kommuni-
ziert und bewältigt (oder eben auch nicht bewältigt)? Besonderes Gewicht 
liegt dabei auf der Frage nach den Dynamiken, die sich in diesem Kontext 
entfalteten. Defizite des Herrschers konnten im Rahmen des frühneuzeitli-
chen Fürstenstaats gleichermaßen eine destruktive wie auch eine konstruk-
tive, ja kreative Potenz entfalten. Sie konnten mit der Destabilisierung der 
bestehenden politischen Ordnung und ihrer Legitimationsgrundlagen, aber 
auch mit der Entstehung neuer politischer Rechtfertigungsnarrative und 
neuer Formen der institutionellen Bewältigung von Herrschaftsaufgaben 
einhergehen. 

Entsprechend stehen folgende Fragekomplexe im Mittelpunkt der Bei-
träge:  

1. Die Identifikation der Defizite: Was wurde im jeweiligen Kontext als Defi-
zit thematisiert und inwiefern wurde es mit der Frage nach der Legiti-
mität eines Herrschers verknüpft? Lassen sich Muster erkennen oder 
variierten die Defizitzuschreibungen individuell? 

2. Zudem geht es um den Umgang mit Defizitzuschreibungen: Wie begegnete 
man den Defizitdiskursen auf einer repräsentativen, einer administrati-
ven und/oder einer rechtlichen Ebene? Gelang eine Umdeutung oder 
eine Marginalisierung? Inwiefern kam es in diesem Kontext zur Imple-
mentierung neuer Rechtfertigungsnarrative, die ihren Ausdruck z. B. in 
neuen sprachlichen, bildlichen oder zeremoniellen Repräsentationsfor-
men bzw. in einer Umdeutung bestehender Symbolsprachen fanden?13 

—————— 
 13 Sprachen werden hier im Sinne der political languages verstanden, unter denen John G. A. 

Pocock die sprachlichen Regelsysteme fasst, die unterschiedlichen politischen Denk-
rahmen zugrunde liegen, siehe Pocock, »The Concept of a Language«. 
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Wie wurden Defizite eines Herrschers administrativ, d.h. also mit Blick 
auf die tägliche Herrschaftspraxis, kompensiert? In diesem Zusammen-
hang gerät auch die Frage nach der Rezeption und der Rolle von Öf-
fentlichkeit(en) in den Blick.14 Rezeption ist dabei als ein aktiver Pro-
zess zu verstehen, der Selektion, Aneignung bzw. Ablehnung, 
Interpretation und gegebenenfalls Umdeutung umfassen konnte. Ent-
sprechend wird auch die Rückwirkung von Rezeptionsprozessen auf 
die Repräsentation und die Herrschaftspraxis thematisiert. 

3. Schließlich werden die Akteure thematisiert. Herrscher waren ohne 
Zweifel eine zentrale Quelle monarchischer Repräsentation, die alleini-
ge Quelle waren sie keineswegs. Sie rangen vielmehr mit verschiedenen 
Autoren innerhalb und außerhalb des Hofes um die Interpretationsho-
heit über das königliche »Image«.15 Lassen sich alternative und eventu-
ell rivalisierende Formen des Umgangs mit Defiziten des Monarchen 
feststellen, die möglicherweise ganz andere Rechtfertigungsnarrative 
aufwarfen und damit gleichermaßen als Delegitimierungsnarrative fun-
gierten?  

4. Entsprechend wird nach der Funktion und den Dynamiken von Defizitdis-
kursen innerhalb des politischen und dynastischen Systems gefragt. Wel-
che Funktion hatten diese Diskurse innerhalb des Aushandlungspro-
zesses von Machtverhältnissen? Wie wirkten sie sich auf die 
administrativ-institutionelle und die normative Verfasstheit des politi-
schen Gemeinwesens, aber auch auf die Dynastie als Zentralkategorie 
des frühneuzeitlichen Fürstenstaats aus? Inwiefern war ihnen eine dy-
namisierende Potenz mit Blick auf die politische Ordnung und deren 
Wahrnehmung inhärent? 

Obwohl die einzelnen Beiträge unterschiedliche Fallbeispiele untersuchen 
und dabei jeweils einen eigenen methodischen und inhaltlichen Schwer-

—————— 
 14 Zahlreiche Studien haben das Bild einer »repräsentativen Öffentlichkeit«, wie sie nach 

Jürgen Habermas die Frühe Neuzeit prägte, entsprechend durchbrochen, siehe etwa 
Körber, Öffentlichkeiten der frühen Neuzeit; Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit. Jüngst: 
Rospocher (Hg.), Beyond the public sphere. 

 15 Es ist u. a. das Verdienst Peter Burkes, am Beispiel Ludwigs XIV. die vielen Akteure, die 
an der Entstehung und Verbreitung des Herrscherbildes mitgewirkt haben, herausgear-
beitet zu haben, Burke, The Fabrication of Louis XIV. Burke fokussiert vor allem auf die 
Angehörigen des Hofes und der unmittelbaren Umgebung Ludwigs XIV., daneben gab 
es aber eine unüberschaubare Zahl von Produzenten und Trägern von Herrscherbildern, 
die in keinerlei Beziehung zum Hof selbst standen, siehe Sharpe, Selling Tudor Monarchy, 
S. 21, 32 u. ö. Engels, »Das ›Wesen‹ der Monarchie?«, S. 38f. 
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punkt wählen, zeigt sich doch, dass bestimmte Faktoren häufig Ansatz-
punkte für Defizitdiskurse waren. Zunächst etwa das Geschlecht: Bei Isa-
bella I. und Johanna I. von Kastilien ebenso wie bei Elisabeth I. von Eng-
land und Maria Theresia wurde weibliches Geschlecht zwar als 
Normabweichung wahrgenommen und thematisiert, gerade der Bezug auf 
die Dynastie und die erbrechtliche Legitimität stellte aber in diesen Fällen 
ein wirksames Gegennarrativ dar. Schwerwiegender für die politische Sta-
bilität eines Landes scheinen solche Defizitzuschreibungen gewesen zu 
sein, die die Erbfolge und damit die Kontinuität der Dynastie gefährdende 
Faktoren aufgriffen, wie Ehe- und Kinderlosigkeit (Elisabeth I., Karl XII. 
von Schweden, Karl II. von Spanien, Kaiser Rudolph II.). In diesem Zu-
sammenhang ist auch das Phänomen der Minderjährigkeit oder Krankheit 
des Herrschers zu betrachten: Die Herrschaft eines nicht vollständig hand-
lungsfähigen Monarchen war nicht selten mit dem Vorwurf potentieller 
Instabilität und fraktioneller Machtkämpfen behaftet (Karl XII., Karl I./V. 
in Kastilien, Karl II.). Ähnlich konnte sich auch eine längere Abwesenheit 
oder eine extreme Zurückgezogenheit (Karl XII., Karl I./V., Karl II., 
Georg II.) in Defizitdiskursen niederschlagen. Auch als ›fremd‹ wahrge-
nommene Herrscher wie etwa Karl I./V. von Spanien in Kastilien oder 
Georg III. von England waren häufig Gegenstand von Defizitzuschrei-
bungen. Zu diesen in starkem Maße auf die Person des Herrschers bezo-
genen Faktoren, traten auch solche, die sich eher auf die strukturellen Vo-
raussetzungen von Herrschaft bezogen, die Etablierung einer neuen 
Dynastie etwa oder gar einer neuen Staatsform (das Haus Hannover in 
England, aber auch die Einführung der Republik unter Cromwell). Ein in 
diesem Sammelband nur angerissener Faktor ist die konfessionelle Diskre-
panz zwischen Herrscher und Teilen seiner Untertanen, wie sie sich bei 
Heinrich III. von Frankreich zeigt. 

Diese genannten Faktoren konnten als Ausgangspunkte für Defizitzu-
schreibungen dienen, zwingend war dies aber nicht. Eine wichtige Be-
obachtung der hier versammelten Beiträge ist es, dass sich keine festen, 
abgrenzbaren Kategorien von Defizitbeschreibungen bilden lassen. Weder 
generierten die genannten Faktoren in allen Fallbeispielen Defizitdiskurse, 
noch beschränkten sich Defizitdiskurse auf sie. Was in der politischen 
Kommunikation der Zeit zum Defizit wurde, war in hohem Maße kontin-
gent und variabel. Dies bezieht sich nicht nur auf den Inhalt von Defizit-
diskursen, sondern auch auf deren Funktion, zeitliche Entwicklung sowie 
auf die Kombination verschiedener Defizitzuschreibungen. Wie bestimmte 
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Faktoren, so lassen sich auch bestimmte Situationen bestimmen, die Defi-
zitdiskurse wahrscheinlicher machten – Herrscherwechsel können quasi als 
neuralgische Punkte betrachtet werden, waren doch hier die Auseinander-
setzungen über die Normen und Werte des Gemeinwesens besonders 
virulent. 

So unterschiedlich die Fallbeispiele jeweils sind, lassen sich einige über-
greifende Erkenntnisse formulieren. Diese beziehen sich auf drei zentrale 
Problemkreise frühneuzeitlicher Herrschaft, im Rahmen derer sich Defi-
zitdiskurse manifestierten: Legitimation und Recht, Repräsentation und 
Öffentlichkeit sowie Institutionalisierung und Personalisierung von Herr-
schaft. 

Erstens, der Bereich von Legitimation und Recht: Die einzelnen Beiträge 
haben gezeigt, dass Defizitzuschreibungen gegenüber Herrschern in der 
Frühen Neuzeit häufig über individuelle Kritik oder Polemik hinausgingen. 
Nicht selten dienten sie als Anlass oder Kristallisationspunkt, um Grund-
fragen der politischen Ordnung und Hierarchie zu erörtern. In diesem 
Sinne waren sie eng verknüpft mit Fragen nach der Legitimität von Herr-
schaft. Zeitgenössisch standen sehr unterschiedliche Ansätze zur Verfü-
gung, Rechtmäßigkeit von Herrschaft zu begründen. Die von der For-
schung viel beachteten rechtlich fassbaren Kategorien wie verfassungs- 
oder erbrechtliche Bestimmungen bildeten nur zwei Komponenten in 
einem Netz unterschiedlicher »Legitimationsframes« (U. Niggemann), die 
auch providentialistische, kontraktualistische, eroberungsrechtliche oder 
charismatische Ansätze umfassen konnten. Manche dieser Legitimations-
frames, wie etwa der Providentialismus in England, wurden von verschie-
denen Herrschern – Elisabeth I., Oliver Cromwell, Wilhelm III. – aufge-
griffen und in den Rahmen aktueller Legitimations- und Defizitdebatten 
eingepasst. Dies deutet auf die Schwierigkeit hin, die von verschiedenen 
Autorinnen und Autoren hervorgehoben wurde, Legitimität und Illegitimi-
tät frühneuzeitlicher Herrschaft überhaupt in rechtlichen Kategorien zu 
erfassen. Zeitgenössische Defizitzuschreibungen verweisen vielmehr da-
rauf, dass die Herstellung von Legitimität oder Illegitimität jeweils einen 
komplexen und situationsbezogenen Aushandlungsprozess darstellte, der 
ganz unterschiedliche Denkrahmen einbezog. Legitimität musste stets aufs 
Neue generiert werden. Diese Legitimationsrahmen selbst waren dabei 
keineswegs abgeschlossen, sondern veränderten sich je nach Autor oder 
diskursivem Kontext und konnten in unterschiedlicher Weise kombiniert 
werden. Vor dem Hintergrund einer prinzipiellen Unabgeschlossenheit 
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herrschaftlicher Legitimationssysteme konnten Defizitzuschreibungen 
Einfluss auf die rechtliche Ordnung und die Rechtssprache nehmen. Dies 
gilt für rechtlich und politisch dynamische Räume wie das Mailand des 
14. Jahrhunderts ebenso wie für festgefügte politische Räume wie England 
im ausgehenden 18. Jahrhundert. 

Zweitens, der Bereich der Repräsentation und der Öffentlichkeit: Sprachli-
che, bildliche und zeremonielle Repräsentationsformen wurden genutzt, 
um Defizite aufzuzeigen und damit einen empfundenen Mangel an Legiti-
mität zu thematisieren.16 Gleichzeitig stellten sie aber auch eine Möglich-
keit dar, besagten Defiziten entgegenzutreten, sie umzudeuten, zu margina-
lisieren, zu verschweigen oder auch aufzuwerten. Entsprechend prominent 
befassen sich die einzelnen Beiträge mit diesem Aspekt. Dabei wird deut-
lich, dass die öffentliche Thematisierung herrscherlicher Defizite keines-
wegs zwingend einen delegitimierenden Charakter haben musste. So trugen 
etwa die öffentlichen Sympathiebekundungen anlässlich der Krankheit 
Georgs III. von England geradezu zu einer Stärkung der politischen Stabi-
lität von Souverän und Regierung bei. Ähnliches ist auch bei Karl II. von 
Spanien zu beobachten. Defizitzuschreibungen variierten entsprechend 
nicht nur im Hinblick darauf, was und wie etwas als Defizit markiert wur-
de, sondern auch im Hinblick auf ihre jeweilige politische Funktion und 
Wirkung. Die herrscherliche Repräsentation entwickelte sich dabei vielfach 
in Reaktion auf aktuelle oder präsumtive Defizitzuschreibungen. Analog zu 
der Existenz komplexer und dynamischer Legitimationsframes wies auch 
das Herrscherbild selbst keinen abgeschlossenen oder gleichförmigen Cha-
rakter auf. Vielmehr setzte es sich in der Regel aus unterschiedlichen, bis-
weilen gegensätzlichen aber auch komplementären Aspekten zusammen, 
die in unterschiedlichen Repräsentationssystemen performativ, sprachlich, 
visuell-bildlich inszeniert wurden. Im Verlauf einer Regierungszeit konnte 
sich dieses Bild mehrfach entscheidend wandeln und auch über die Figur 
des Souveräns hinaus ausgeweitet werden etwa durch den Verweis auf 
Dynastie und Familie, die als stabilisierende Faktoren wirken konnten. 
Auch ein neues politisches System wie die englische Republik unter Oliver 
Cromwell musste in ihrer Repräsentation auf eine etablierte, d.h. monar-
chische Formensprache zurückgreifen – und scheiterte bei der Einführung 

—————— 
 16 Symbolischer Repräsentation kam eine Schlüsselstellung in der politischen Kommunika-

tion von Herrschaft in der Frühen Neuzeit zu, Carl/Stollberg-Rilinger/Hufeld, »Reprä-
sentation«. Zur Bedeutung von Repräsentation bei der Aushandlung und Formulierung 
von Souveränitätsansprüchen vgl. Krischer, »Souveränität als sozialer Status«. 
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neuer repräsentativer Ausdruckformen. Dabei ist grundsätzlich zu beach-
ten, dass das Herrscherbild nur zu einem begrenzten Teil in der unmittel-
baren Verfügungsgewalt des Souveräns oder der Regierung stand. In vielen 
Fällen ist zudem eine trennscharfe Unterscheidung von herrscherlich be-
stimmter »Propaganda« und einem allgemeinen medialen Diskurs kaum 
durchführbar. Sie würde zudem den historischen diskursiven Kontexten in 
vielen Fällen nicht gerecht, schrieb sich doch auch das obrigkeitliche Herr-
scherbild in breitere mediale Diskurse ein und griff Erwartungshaltungen 
innerhalb dieses vielstimmigen Diskurses auf. 

Schließlich heben die Beiträge, drittens, das Spannungsfeld von Instituti-
onalisierung und Personalisierung hervor. Mit der Frage nach den Institutionali-
sierungs- wie auch den Verrechtlichungsprozessen greift der Band damit 
zwei viel beachtete Fundamentalvorgänge der Frühen Neuzeit auf,17 die er 
aus der Perspektive des Umgangs mit und der Bewältigung von Defizitzu-
schreibungen beleuchtet. Die Autonomisierung der Institution von der 
Person lässt sich nicht allein auf einer rechtlich-politischen Ebene fassen, 
sondern prägt auch den Umgang mit herrscherlichen Defiziten. Auf der 
einen Seite zeigt sich hier die durchaus erwartbare Erkenntnis, dass im 
Verlauf des 18. Jahrhunderts die gesetzmäßige Ordnung zunehmend von 
der Person des Souveräns abstrahiert wurde, die Person des Souveräns und 
die Institution der Monarchie in stärkerem Maße als getrennte Einheiten 
gedacht wurden. Dass dies kein gleichförmiger, unumkehrbarer Prozess 
war, zeigt jedoch die Regierung Maria Theresias, in der neben dem institu-
tionellen Körper auch der natürliche Körper der Königin eine zentrale 
politische Bedeutung behielt. Zudem lässt sich für die Jahrhunderte zuvor 
eine wechselseitig aufeinander ausgerichtete Beziehung zwischen Person 
und Körper auf der einen Seite, Amt, politische Ordnung und Institution 
auf der anderen Seite feststellen: So konnte der Verweis auf die Institution 
der Monarchie Defizitzuschreibungen, die die Person des Herrschers be-
trafen, einhegen, dies zeigt sich insbesondere bei Karl II. von Spanien und 
Georg III. von England. Andererseits konnten aber auch – wie im Fall 

—————— 
 17 Mit Institutionalisierung ist in diesem Kontext der Prozess der Normierung und Profes-

sionalisierung von politischen Verfahren die Rede, vgl. zu diesem Aspekt Wieland, 
»Verwaltung«. Neuere Studien stellen den Begriff der Formalisierung in den Mittelpunkt, 
der eine stärker akteursbezogene Betrachtungsweise und das Ineinandergreifen verschie-
dener Interaktionsformen erlaubt, Emich, »Die Formalisierung des Informellen«; Stoll-
berg-Rilinger, »Die Frühe Neuzeit«. Zu den Dimensionen und Aspekten des Verrechtli-
chungsprozesses: Hensel/Klippel, »Verrechtlichung«. 
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Oliver Cromwells – Defizite einer politischen Ordnung durch die Person 
des Herrschers ausgeglichen werden. 

Dabei zeitigten die in diesem Zusammenhang entwickelten Bewälti-
gungsstrategien neben kurzfristigen Effekten, wie der Einrichtung einer 
Regentschaft bisweilen auch langfristige und über die Regierungszeit des 
betroffenen Herrschers hinaus das politische System prägende Entwick-
lungen, so etwa die ostentative verfassungsmäßige Bindung der englischen 
Monarchen, wie sie sich in der Folge der Glorious Revolution etablierte. Dies 
gilt auch für den Bereich der Administration, die sich im praktischen, all-
täglichen Umgang mit wahrgenommenen Defiziten entwickelte.18  

Die hier vorgestellten Ebenen – Recht, Repräsentation, Institutionali-
sierung – sind keineswegs als getrennte Systeme vorzustellen. Die Untersu-
chungen der Bewältigungsstrategien, die man im Kontext von Defizitzu-
schreibungen anwandte, haben die potentielle Interkonnektivität der 
verschiedenen Ebenen deutlich herausgestellt. So konnte die Einrichtung 
administrativer Strukturen auch der Repräsentation des Souveräns dienen 
und die symbolische Darstellung des Herrschers konnte mit der Herstel-
lung eines bestimmten rechtlichen Status einhergehen. 
 
Der Sammelband hat einen bewusst breiten geographischen und zeitlichen 
Zuschnitt gewählt. Entsprechend wurde eine Vielzahl unterschiedlicher 
europäischer Territorien (England, Frankreich, das Heilige Römische 
Reich, Italien, Spanien) einbezogen. Der Zeitrahmen reicht vom 14. Jahr-
hundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, deckt also jene Jahrhunderte 
ab, in denen einerseits personalisierte Herrschaft besonders zentral war, 
andererseits aber auch ein zunehmender Verrechtlichungsprozess einsetzte. 
Auf diese Weise werden sowohl territoriale als auch temporale Spezifika 
sowie übergreifende Gemeinsamkeiten und Wandlungsprozesse etwa im 
Verständnis dynastischer Herrschaft deutlich. Der Blick auf England er-
laubt es, Kontinuitäten herrscherlicher Legitimation zu zeichnen, so etwa 
eine starke Betonung providentialistischer Argumentationen, die sich unter 

—————— 
 18 Max Weber bezeichnet Administration als »Herrschaft im Alltag«, durch die politische 

Macht einerseits durchgesetzt, andererseits aber auch erfahrbar wurde, damit aber stellte 
sie, nach Weber, einen wichtigen Faktor im Übergang zur »legalen Herrschaft« dar, die 
Weber durch einen bürokratischen Verwaltungsstab gekennzeichnet sah, Weber, Wirt-
schaft und Gesellschaft, S. 124–127. Dieser Bereich hat in den letzten Jahren unter dem 
Schlagwort Praktiken verstärkt die Aufmerksamkeit der Frühneuzeitforschung erhalten, 
u.a. Brendecke (Hg.), Praktiken der Frühen Neuzeit. 
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verschiedenen Herrschern und Herrscherinnen im 16. und 17. Jahrhundert 
und auch in der Zeit der englischen Republik feststellen lassen. 

Die Legitimität der Visconti in Mailand im 14. und frühen 
15. Jahrhundert greift Andrea Gamberini auf. Er zeigt, dass die Visconti 
dem von außen an sie herangetragenen Vorwurf der Tyrannei begegneten, 
indem sie zunächst eine Neubewertung des Begriffs und schließlich seine 
Einpassung in die eigene politische Zielsetzung anstrebten. Gamberini 
kann dabei belegen, wie die rechtlich und politisch vielfach offene Situati-
on in den italienischen Stadtstaaten der Renaissance auch von einer Deu-
tungsoffenheit der politischen Sprache geprägt war. 

Die Schwierigkeiten der Herrschaftssicherung vor dem Hintergrund 
komplexer Legitimationsbedürfnisse verdeutlicht Ludolf Pelizaeus am 
Beispiel Kastiliens unter der Herrschaft Isabellas I. (1474–1504), Johan-
nas I. (1504–1555) sowie Karls I. (1516–1556). In diesem Zusammenhang 
wurden mit dem Requerimiento in Lateinamerika und der Wiedereingliede-
rung kastilischer Städte nach dem Comuneros-Aufstand unterschiedliche 
Formen der symbolischen Vermittlung königlicher Souveränität entwickelt. 

In einer Mikrostudie stellt Henk van Veen die Frage nach dem Ort 
bildlicher Herrscherrepräsentation in einem konfliktreichen Kontext. Aus 
kunstgeschichtlicher Perspektive analysiert er die Porträts Herzog Alessan-
dros de’ Medicis (1532–1537) von Giorgio Vasari und Jacopo Pontormos. 
In letzterem sieht er das Idealbild eines Fürsten, das jedoch nicht als Staat-
sporträt, sondern vielmehr als Fürstenspiegel zu interpretieren sei. Damit 
distanziert er sich von der traditionellen Forschung und verdeutlicht die 
Komplexität herrscherlicher Repräsentation. 

Elisabeth I. von England (1558–1603) bietet ein Beispiel, wie sich das 
Bild eines Monarchen in Reaktion auf bestimmte Defizitzuschreibungen 
entwickelte und über eine längere Regierungszeit veränderte. Gleichzeitig, 
darauf weist Lena Oetzel hin, konnte sich in den gleichen Herrscherbildern 
aber je nach Autor und Kontext sowohl Kritik als auch Zustimmung zur 
Herrscherin ausdrücken. 

Dass Erbfolge und dynastische Kontinuität auch für eine Wahlmonar-
chie wie das Heilige Römische Reich problematisch werden konnte, zeigt 
Stefan Ehrenpreis am Beispiel Kaiser Rudolphs II. (1576–1612). Mit seiner 
Ehelosigkeit und dem daraus resultierenden Mangel eines potentiellen 
legitimen Nachfolgers wich Rudolph von den zeitgenössischen Normer-
wartungen ab und öffnete die Tür für innerdynastische Machtkämpfe mit 
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seinen Brüdern. Sein labiler Gesundheitszustand diente dabei als Legitima-
tion einer Absetzung. 

Nicolas Le Roux rückt am Beispiel der Ermordung Heinrichs III. von 
Frankreich (1574–1589) die konfessionelle Komponente und deren 
Sprengkraft stärker in den Blick. Defizitdiskurse trugen seit den 1560ern 
entscheidend zur Desakralisierung des Königs bei. Seine Ermordung durch 
einen katholischen Attentäter schließlich wurde vor dem Hintergrund 
dieser Diskurse gerechtfertigt und – unter providentialistischen Vorzeichen 
– als Werk im Dienste Gottes inszeniert, was die Verbreitung dieses Mo-
tivs über das protestantische Europa hinaus zeigt. 

Einen besonderen Fall frühneuzeitlicher Herrschaft untersucht 
Ronald G. Asch: Das englische Commonwealth unter dem Lordprotekto-
rat Oliver Cromwells (1653–1658) erschien gleich in zweierlei Hinsicht von 
»defizitärer« Souveränität, mit Blick auf die republikanische (Neu-)Ord-
nung wie auch den Herrschaftsanspruch Cromwells selbst. Entsprechend 
war die Zeit seit 1653 von der Suche nach Legitimationsstrategien geprägt, 
die vielfach über die Person Cromwells vermittelt wurden und entspre-
chend seinen Tod im Jahr 1658 nicht überdauerten. 

Ein ebenfalls in der späteren Wahrnehmung stark defizitär erscheinen-
der Herrscher war Karl II. von Spanien (1665–1700), dessen früher Tod 
das Ende der Habsburger-Dynastie in Spanien bedeutete. Trotz zeitgenös-
sischer Defizitdebatten – insbesondere in Bezug auf seine schlechte Ge-
sundheit und seine Kinderlosigkeit – argumentiert Christopher Storrs, dass 
die im Umfeld der königlichen Regierung entwickelten Repräsentations-
strategien, durchaus in der Lage waren, diesen Defiziten entgegenzutreten 
und gerade die Loyalität zur Dynastie und zur Institution der Monarchie an 
sich stabilisierend wirkten. 

Die »Legitimationsframes« im Umfeld und in der Folge der Glorious Re-
volution untersucht Ulrich Niggemann, indem er publizistische Legitimati-
onsdebatten in der Regierungszeit Wilhelms III. (1689–1702) und Ma-
rias II. (1689–1694) von England in den Blick nimmt. Legitimität erscheint 
dabei nicht als eine feststehende Kategorie, sondern als ein Konstrukt, das 
sich aus verschiedenen Legitimationsgründen speist und stark perspekti-
venabhängig war. 

Auch im 18. Jahrhundert bleiben die Herrschaftsbegründungen und 
damit die potentiellen Defizitzuschreibungen komplex. Dorothée Goetze 
untersucht die Herrschaftszeit Karls XII. von Schweden (1697–1718) 
gleich auf drei unterschiedliche zeitgenössische Defizitdiskurse – die Min-




